
VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: mo - Fr 8 - 12 uhr, Do 13:30 - 18 uhr
Berglern
1. bgm. anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. mo 18 - 19:30 uhr, 
erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. bgm. Josef Straßer, tel. 08762/7309-170
Dienststd.: jed. 1. mo. 17:30-18:30 uhr im raum
der mittagsbetreuung in der grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. bgm. Christian Pröbst, tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17 – 18 uhr im bürgermeister-
büro, rathaus Wartenberg. bitte um vorherige 
anmeldung unter tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

nachbarschaftshilfe                0172/1313135
grundschule berglern                              1637
grundschule Langenpreising                  5353
grund- u. mittelschule Wartenberg        878
mittagsbetreuung Wartenberg      0160/3641902
Kinderhort Wartenberg                 0170/4570753
Kindertagesstätte i „zwergerlhaus“ berglern   2888
Kindertagesstätte ii „Die Strolche“ berglern   727924-0
Kinderhort berglern                       727924-13
Kindertagesstätte Villa regenbogen
Langenpreising                                      727498
Kinderhaus St. martin Langenpreising     5544
haus für Kinder Wartenberg             42621-0

Fax                        42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                  5763
Josefsheim                                             735590
medienzentrum Wartenberg             726246
Öffnungszeiten: 
Di., mi. 15-18 uhr, Do. 15-18 uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 uhr u. Sa. 10-13 uhr
Familienstützpunkt              0151/23 69 64 76
Wartenberg

bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
abwasserzweckverband 
erdinger moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband berglerner gruppe 1717
meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: bayernwerk        0941/28003366
berglern, manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising      NEU!       08762/7267776
recyclinghof berglern
Öffnungszeiten: november bis Februar
mittwoch                                     15 bis 17 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: november bis Februar
montag, mittwoch u. Freitag  15 bis 17 uhr
Samstag                                       10 bis 13 uhr
recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  mi. u. Fr.         15 bis 18 uhr
Samstag                                          9 bis 12 uhr
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Grußwort zum Jahresende gibt traditionell Gelegenheit, um noch einmal auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zu blicken. 
Zeit, um zu danken und geleistete Erfolge anzuerkennen. Meist wird zuversichtlich von neuen Herausforderungen und Projekten 

berichtet und hoffnungsfroh auf die Zukunft geschaut. 

Im Prinzip ist das auch in diesem Jahr so – und doch ist alles anders. Es war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr, für jeden von uns. 
Denn was keiner für möglich gehalten hätte, ist eingetroffen: das alles dominierende Thema der Corona-Pandemie beeinflusst unser 
tägliches Leben und bestimmt die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Die Dimension dieser weltweit 

auftretenden Krankheit ist kaum zu erfassen und noch weniger sind die Folgen absehbar. Für viele Mitbürger und Mitbürgerinnen 
bedeutet die Pandemie Unsicherheit, enorme Belastung und Leid, manche haben gar Existenzängste. 

Aber in schweren Zeiten rücken die Menschen wieder näher zusammen - auch wenn wir das in Hinblick auf den gebotenen 
Mindestabstand nicht wörtlich nehmen dürfen. Die Hilfsbereitschaft ist groß, man kümmert sich um Familie und Freunde, 

aber auch um die Menschen, die einem vielleicht nicht so nahestehen. Es ist beeindruckend zu sehen, welche Ideen und Hilfsangebote 
bereits umgesetzt wurden und wie unermüdlich Sie, liebe Gemeindemitglieder, den Herausforderungen trotzen und sich für ihre 

Mitmenschen engagieren.

Besonders freut es uns, dass von der Mehrheit der Bevölkerung die notwendigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus eingehalten
und die bestehenden Einschränkungen geduldig ertragen werden. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Infektionszahlen und somit den

Inzidenzwert deutlich zu senken!

Wenn auch die bevorstehenden Fest- und Feiertage anders ausfallen werden als üblich, so werden wir sie hoffentlich harmonisch und vor
allen Dingen gesund erleben können. Vielleicht gibt es gerade in dieser schwierigen Zeit die Chance, sich der Werte der Weihnachtszeit 

wieder bewusst zu werden: Nächstenliebe, Achtsamkeit, Friede. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und die Zeit, um Kraft zu schöpfen und zur Ruhe zu kommen, 
das Zusammensein mit all Ihren Lieben zu genießen. Lassen Sie uns voll Hoffnung und Zuversicht in das Neue Jahr 2021 gehen. 

                       Gemeinde Berglern                         Gemeinde Langenpreising                          Markt Wartenberg
                         gez. Anton Scherer                                    gez. Josef Straßer                                  gez. Christian Pröbst
                                   Erster Bürgermeister                                                  Erster Bürgermeister                                                  Erster Bürgermeister



VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

WARTENBERG

Die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg (ca. 12.000 einwohner) bildet mit ihren mitgliedsgemeinden berglern, 
Langenpreising und Wartenberg den nördlichsten und zugleich einwohnerstärksten gemeindeverband im Landkreis erding. 

Fur̈ das Sachgebiet 11 bur̈gerbur̈o, Pass-, melde- und gewerbewesen; Standesamt; öffentliche Sicherheit und Ordnung 
ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die nachfolgende Stelle zu besetzen.

Sachgebietsleiter (m/w/d) Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
und Leitung Standesamt in Vollzeit

Zu Ihrem zukünftigen Aufgabenschwerpunkt gehören insbesondere
Leitungsaufgaben
•   Fuḧrung des gesamten Sachgebiets inkl. Servicestelle
•   unterstuẗzung der mitarbeiter*innen bei schwierigen Sachfragen und Sachverhalten

Leitung des Standesamts des Standesamtsbezirks Wartenberg fur̈ die mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft
sowie die erledigung aller im Standesamt anfallenden aufgaben (eheschließungen, geburten, Sterbefälle, sonstige Standes-
amtsaufgaben)

•   meldewesen
•   Passwesen
•   Öffentliche Sicherheit und Ordnung
•   bestattungs- und Friedhofswesen
•   Sozialversicherungswesen
•   Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide
•   eDV-anwenderbetreuung fur̈ eingesetzte Verfahren (OK.eWO, benutzerverwaltung, zema, baybiS) 

Ihr Anforderungsprofil
•   beamtin/beamter in der 3. Qualifizierungsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen oder Verwaltungsfachwirt/in 
    (bL ii)
•   befähigung zur/zum Standesbeamtin/-beamten als Vollstandesbeamtin/-beamter
•   Fachkenntnisse im öffentlichen Sicherheitsrecht, melderecht und Personenstandswesen
•   erfahrungen mit Programmen der aKDb und Living-Data sind von Vorteil
•   schnelle auffassungsgabe und eine hohe Dienstleistungsbereitschaft
•   aktive bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
•   ein freundliches und höfliches auftreten sowie eine verantwortungs- und kostenbewusste arbeitsweise
•   Kommunikations- und teamfähigkeit, Fuḧrungsqualitäten sowie ein freundliches und zuvorkommendes auftreten
•   eine gute schriftliche und mun̈dliche ausdrucksweise

Wir bieten Ihnen unter anderem
•   die ub̈lichen sozialen Leistungen des öffentlichen Dienstes einschließlich zusätzlicher altersversorgung
•   einen krisensicheren arbeitsplatz
•   flexible arbeitszeiten im rahmen der gleitzeitregelung
•   Vielfältige unterstuẗzung bei der Fort- und Weiterbildung
•   Fahrtkostenzuschuss

Fragen
bitte an das Personalamt, tel.: 08762 / 7309 - 190

Interesse?
ihre bewerbung (Lebenslauf, zeugnis und nachweis der einschlägigen berufserfahrung) schicken Sie uns bitte mit ihrem mög-
lichen eintrittstermin bevorzugt per E-Mail bis zum 05.01.2021 als eine PDF-Datei mit dem betreff „Sachgebietsleitung Öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung“ an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post an
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
bewerbung Sachgebietsleitung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
marktplatz 8
85456 Wartenberg

aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden. bewerbungsunterlagen können
nicht zuruc̈kgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten Sie unter www.vg-wartenberg.de.
mit der zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklärung
im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stel-
lenausschreibung-vg/ abrufen.aufwendungen im rahmen des bewerbungsverfahrens können leider nicht erstattet werden.
bewerbungsunterlagen können nicht zurückgesandt werden. bitte bewerben Sie sich digital. Weitere informationen erhalten
Sie unter www.vg-wartenberg.de. mit der zusendung ihrer bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener
Daten zu. Die Datenschutzerklärung im bewerbungsverfahren können Sie auf unserer homepage unter www.vg-
wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/stellenausschreibung-vg/ abrufen.
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Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Neue Anforderungen an Mund-Nasen-Bedeckungen

Sehr geehrte Damen und herren,
die durch das SarS-CoV-2 Virus verursachte Pandemie fuḧrt fur̈ die
gesamte bevölkerung zu massiven einschnitten in das öffentliche
Leben und in das Privatleben vieler bur̈ger. bedingt durch erste wis-
senschaftliche erkenntnisse ub̈er diese infektionskrankheit sowie
erste Kennzahlen zu mutmaßlichen Übertragungswegen lag ein we-
sentlicher Fokus in der Vergangenheit zunächst auf einer Vermei-
dung von tröpfcheninfektionen. bereits durch einfache
hygienemaßnahmen kann ein potentielles infektionsrisiko wesent-
lich minimiert werden. in einer erstbewertung galt dies vereinzelt
zunächst auch fur̈ die nutzung unkonventioneller alltagsmasken.
mittlerweile sind die erkenntnisse ub̈er das SarS-CoV-2 Virus und
dessen Übertragungswege weit fortgeschritten. es gilt als wissen-
schaftlich gesichert, dass neben der Übertragung durch tröpfchen
maßgeblich auch die Übertragung des SarS-CoV-2 Virus durch ae-
rosole erfolgen kann. gerade vor dem hintergrund der anhaltend
hohen infektionszahlen wurden deshalb verschiedene mund-
nasen-bedeckungen infektionsschutzfachlich hinsichtlich ihrer ge-
nerellen eignung neu beurteilt und bewertet.
basierend auf dieser neubewertung hat das Landesamt fur̈ gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LgL) aktuell die anforderungen an
eine geeignete mund-nasen-bedeckung aus infektionshygienischer
Sicht wie folgt präzisiert:
neben dem direkten Schutz gegen tröpfchen muss auch eine re-
duzierung von aerosolen gewährleistet sein. aerosole werden nicht
nur beim Sprechen, sondern auch schon beim atmen freigesetzt.
Da sie deutlich kleiner als tröpfchen sind, ist es besonders wichtig,
dass die mund-nasen-bedeckung dicht an der haut anliegt, um
auch eine Freisetzung an der Seite oder nach unten zu minimieren.
Deshalb ist eine mund-nasen-bedeckung eine an den Seiten eng-
anliegende, mund und nase bedeckende textile barriere, die auf-
grund ihrer beschaffenheit geeignet ist, eine ausbreitung sowohl
von ub̈ertragungsfähigen tröpfchenpartikeln als auch von aerosolen
durch atmen, husten, niesen und aussprache zu verringern, unab-
hängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie.
aufgrund des ausbreitungsverhaltens von aerosolen ist eine luc̈ken-
hafte abdeckung nicht ausreichend, denn nur mittels einer eng an
der haut anliegenden mund-nasen-bedeckung wird eine seitliche
oder aufwärtsgerichtete Freisetzung dieser potentiell infektiöseren
Luftgemische bestmöglich minimiert. Dies entspricht auch der hal-
tung des rKis.

Das Staatsministerium fur̈ gesundheit und Pflege schließt sich die-
ser bewertung ausdruc̈klich an. Die infektionsschutzrechtlichen an-
forderungen an eine zulässige mund-nasen-bedeckung i. S. v. § 2
der 10. bayifSmV werden daher insofern präzisiert, als zur reduzie-
rung von aerosolen nur eine enganliegende, den mund und die
nase bedeckende textile barriere als mund-nasen-bedeckung ge-
tragen werden sollte. Diese neubewertung steht im vollen einklang
mit den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.
Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn sie eng anliegen, ent-
sprechen diesen Vorgaben an eine mund-nasen-bedeckung regel-
mäßig nicht und sind den Visieren damit quasi gleichgestellt.

mit freundlichen gruß̈en
gez. Dr. gabriele hartl, ministerialdirigentin

Rathaus geschlossen

Das rathaus ist ab Mittwoch, 16.12.2020 bis voraussichtlich
10.01.2021 geschlossen. termine sind nur nach vorheriger telefo-
nischer anmeldung möglich. Weitere infos und die Kontaktdaten
der Fachabteilungen finden Sie im internet unter www.vg-warten-
berg.de und am eingang des rathauses.

Anmeldung für einen KiTa-Platz

Liebe eltern,
die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg möchte Sie auf diesem
Wege darüber informieren, dass es eine Änderung bzgl. der anmel-
dung für einen Kita-Platz ab dem kommenden Kita-Jahr 2021/2022
geben wird.
anstatt wie an dem bisher bekannten anmeldetag in der einrich-
tung, erfolgt die anmeldung nun ganz bequem und sicher über eine
Online-Plattform, welche über das bürgerserviceportal auf unserer
homepage zu finden ist. 
Diese Onlinefunktion nennt sich Kitaplatzbedarfsanmeldung. 
Die anmeldung beinhaltet alle einrichtungen jeder trägerschaft im
bereich der Vg Wartenberg.
Das sind folgende einrichtungen: haus für Kinder, Die Wilden Wa-
wittel Kinderhort, Josefsheim und das Pfarrkinderhaus (markt War-
tenberg), zwergerlhaus und Die Strolche (gemeinde berglern), Villa
regenbogen und das Kinderhaus St. martin (gemeinde Langenprei-
sing). 
bereits ab 18. Januar 2021 können Sie ihr Kind in der gewünschten
einrichtung anmelden. Weitere informationen hierzu entnehmen
Sie bitte der homepage der Vg Wartenberg.
Für rückfragen stehen ihnen gerne ab 18. Januar 2021 Frau Chris-
tofori tel. 08762 / 7309-250 und Frau graf tel. 08762 / 7309-204
zur Verfügung. anfragen diesbezüglich können auch an kita@vg-
wartenberg.de gerichtet werden.

Die gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg hat die nachtragshaushaltssatzung und den nachtrags-
haushaltsplan für das haushaltsjahr 2020 in der Sitzung vom
30.11.2020 beschlossen. Die nachtragshaushaltssatzung ist mit dem
01.01.2020 in Kraft getreten. Die nachtragshaushaltssatzung liegt
mit samt ihren anlagen bis zur nächsten amtlichen bekanntma-
chung einer nachtragshaushaltssatzung im rathaus Wartenberg in-
nerhalb der allgemeinen geschäftsstunden zur einsicht bereit (art.
65 abs.3 gO). Dem Landratsamt erding wurden die nachtragshaus-
haltssatzung und der nachtragshaushaltsplan für das rechnungsjahr
2020 vorgelegt. zu folgenden teilen der nachtragshaushaltssatzung
für das haushaltsjahr 2020 wird die rechtsaufsichtliche genehmi-
gung erteilt.

Nachtragshaushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg für das Haushaltsjahr

2020
aufgrund des art. 8 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den
Freistaat bayern vom 17.10.1979 (gVbl. S. 313) und art. 41 ff des
gesetzes über die Kommunale zusammenarbeit vom 12.07.1966
(gVbl. S. 218) erlässt die gemeinschaftsversammlung folgende
haushaltssatzung:
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§ 1
Der Stellenplan wird in der Fassung der anlage neu festgesetzt.

§ 2
Der gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für investitionen und in-
vestitionsfördermaßnahmen wird nicht geändert und bleibt daher
bei 0,00 €.

§ 3
Der gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht ge-
ändert und bleibt daher bei 0,00 €.

§ 4
Der gesamtbetrag der Verwaltungsumlage wird nicht geändert.

§ 5
Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von
ausgaben nach dem haushaltsplan wird nicht geändert.

§ 6
Diese nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Wartenberg, den 08.12.2020
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
gez. Josef Straßer, gemeinschaftsvorsitzender

Weihnachten mit Herz 
Wartenberg, Langenpreising und Berglern unterstützen Wunsch-
baum-Aktion des Landkreises Erding

Das Jahr 2020 wird vielen von uns als das „Corona-Jahr“ in erinne-
rung bleiben. Die vergangenen monate waren geprägt von der Pan-
demie und auch über Weihnachten und den Jahreswechsel stehen
uns herausfordernde zeiten bevor. 
Corona hat unser gesellschaftliches und soziales Leben komplett auf
den Kopf gestellt. unser alltag ist geprägt von hygiene- und Schutz-
maßnahmen, lieb gewonnene Veranstaltungen können und konnten
2020 nicht stattfinden. als risikogruppe sind insbesondere unsere
Seniorinnen und Senioren stark vom Virus betroffen, oft zutiefst be-
sorgt, verängstigt und einsam. 
Die Sozialreferenten (Carla marx, michael gruber) und Seniorenre-
ferenten (nina hieronymus, Paul neumeier, martina Scheyhing) der
marktgemeinde Wartenberg haben sich daher die Frage gestellt,
wie man den Seniorinnen und Senioren, die nicht nur gesundheit-
liche Sorgen plagen, sondern finanziell am Limit leben, eine kleine
Freude zu Weihnachten machen kann. Die referenten möchten ein
zeichen setzen. ein klares Signal, dass unsere gesellschaft in dieser
schwierigen zeit zusammenhält, sich solidarisch zeigt, generatio-
nenübergreifend füreinander da ist und sich nicht unterkriegen
lässt.
Der Landkreis erding unterstützt mit seiner Wunschbaum-aktion
Seniorinnen und Senioren aus dem Landkreis erding, die auf grund-
sicherung angewiesen sind. Die referenten und auch der bürger-
meister Wartenbergs Christian Pröbst waren begeistert, als sie von
der aktion gehört haben. Pröbst berichtet „wir werden diese wun-
derbare aktion aktiv unterstützen und haben mit berglern und Lan-
genpreising zwei weitere gemeinden für die idee gewinnen
können.“
alle bürgerinnen und bürger Wartenbergs, berglerns und Langen-
preisings können sich mit dem Kauf eines gutscheins aus einem res-
taurant oder geschäft ihrer Wahl für bis zu 25 euro ab montag, den
7. Dezember 2020 an der aktion beteiligen. auch die Wartenberg
gutscheine, die im modehaus billmayer und der Weltrich’schen
apotheke gekauft und in zahlreichen Wartenberger betrieben ein-
gelöst werden können, dürfen für die aktion verwendet werden.
Die gutscheine werden im rathaus der Verwaltungsgemeinschaft
in Wartenberg gesammelt. alle Spenderinnen und Spender erhalten
einen Wunschstern. nach abschluss der aktion bekommen die Se-
niorinnen und Senioren aus den drei gemeinden vom zuständigen
Fachbereich des Landratsamtes die gutscheine anonym übermittelt. 
Die drei bürgermeister Pröbst, Scherer und Straßer sowie die So-
zial- und Seniorenreferenten rufen die menschen ganz herzlich dazu

auf herz zu zeigen, um auch in diesem Corona-Jahr menschen mit
einem kleinem einsatz eine große Freude zu bereiten.
text: nina hieronymus

auf dem Foto:
Christian Pröbst, anton Scherer, Josef Straßer, nina hieronymus,
Carla marx, martina Scheyhing, michael gruber, Otmar Lerch, Leo
melerowitz, Franz neumüller 

Bayerisches Ministerialblatt
BayMBl. 2020 Nr. 711 8. Dezember 2020 2126-1-14-G

Zehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(10. BayIfSMV)vom 8. Dezember 2020

aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 abs. 1, §§ 28a, 29,
30 abs. 1 Satz 2 des infektionsschutzgesetzes (ifSg) vom 20. Juli
2000 (bgbl. i S. 1045), das zuletzt durch art. 2 des gesetzes vom
18. november 2020 (bgbl. i S. 2397) geändert worden ist, sowie in
Verbindung mit § 9 nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28.
Januar 2014 (gVbl. S. 22, bayrS 103-2-V), die zuletzt durch Verord-
nung vom 13. Januar 2020 (gVbl. S. 11) geändert worden ist, ver-
ordnet das bayerische Staatsministerium fur̈ gesundheit und Pflege:

Teil 1 Allgemeine Regelungen
§ 1 Allgemeines Abstandsgebot

1Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen men-
schen auf ein absolut nötiges minimum zu reduzieren und den Per-
sonenkreis möglichst konstant zu halten. 2Wo immer möglich, ist
ein mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.
3Wo die einhaltung des mindestabstands im öffentlichen raum
nicht möglich ist, soll eine mund-nasen-bedeckung getragen wer-
den. 4in geschlossenen räumlichkeiten ist stets auf ausreichende
beluf̈tung zu achten.

§ 2 Mund-Nasen-Bedeckung
Soweit in dieser Verordnung die Verpflichtung vorgesehen ist, eine
mund-nasen-bedeckung zu tragen (maskenpflicht), gilt:
1. Kinder sind bis zum sechsten geburtstag von der tragepflicht be-

freit.
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das tragen

einer mund-nasen-bedeckung aufgrund einer behinderung oder
aus gesundheitlichen grun̈den nicht möglich oder unzumutbar
ist, sind von der trageverpflichtung befreit; die glaubhaftma-
chung erfolgt bei gesundheitlichen grun̈den insbesondere durch
eine ärztliche bescheinigung, die die fachlich-medizinische be-
urteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen
namen oder die Klassifizierung der erkrankung nach iCD 10
sowie den grund, warum sich hieraus eine befreiung der trage-
pflicht ergibt, enthält.

3. Das abnehmen der mund-nasen-bedeckung ist zulässig, solange
es zu identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit men-
schen mit hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden
grun̈den erforderlich ist.

§ 3 Allgemeine Ausgangsbeschränkungen
(1) Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen trifti-

ger grun̈de erlaubt.
(2) 1triftige grun̈de im Sinne des abs. 1 sind insbesondere:
1. die ausub̈ung beruflicher oder dienstlicher tätigkeiten,
2. der besuch von einrichtungen und die Wahrnehmung von an-

geboten im Sinne von §§ 18 bis 21, soweit diese in Präsenzform
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stattfinden dur̈fen, und die teilnahme an Pruf̈ungen nach § 17,
3. die inanspruchnahme medizinischer, pflegerischer und veteri-

närmedizinischer Versorgungsleistungen, der besuch bei ange-
hörigen therapeutischer berufe sowie blutspenden,

4. Versorgungsgänge, einkauf und der besuch von Dienstleistungs-
betrieben in dem nach § 12 zulässigen ausmaß,

5. der besuch eines anderen hausstands, solange dabei eine ge-
samtzahl von fun̈f Personen nicht ub̈erschritten wird; die zu die-
sen hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben
fur̈ die gesamtzahl außer betracht,

6. der besuch bei Lebenspartnern, alten, Kranken oder menschen
mit einschränkungen in dem nach nr. 5 zulässigen umfang,

7. die Wahrnehmung des Sorge- und umgangsrechts,
8. die begleitung von unterstuẗzungsbedur̈ftigen Personen und

minderjährigen in dem nach nr. 5 zulässigen umfang,
9. die begleitung Sterbender sowie die teilnahme an beerdigun-

gen im engsten Familienkreis,
10. Sport und bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließ-

lich allein, mit den angehörigen des eigenen hausstands sowie
mit den angehörigen eines weiteren hausstands, solange dabei
eine gesamtzahl von insgesamt fun̈f Personen nicht ub̈erschrit-
ten wird; die zu diesen hausständen gehörenden Kinder unter
14 Jahren bleiben fur̈ die gesamtzahl außer betracht,

11. die Versorgung von tieren,
12. behördengänge,
13. die teilnahme an gottesdiensten und an zusammenkun̈ften von

glaubensgemeinschaften unter den Voraussetzungen des § 6
sowie an Versammlungen unter den Voraussetzungen des § 7.

2im zeitraum vom 23. bis 26. Dezember 2020 findet Satz 1 nr. 5 mit
der maßgabe anwendung, dass ein zusammentreffen im engsten
Familien- oder Freundeskreis von bis zu zehn Personen ohne be-
grenzung der zahl der haushalte möglich ist; Satz 1 nr. 5 halbsatz 2
gilt entsprechend.

§ 4 Kontaktdatenerfassung
(1) 1Soweit nach dieser Verordnung oder aufgrund von Schutz- und

hygienekonzepten nach dieser Verordnung zum zweck der Kon-
taktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten infektion mit
dem Coronavirus SarS-CoV-2 Kontaktdaten erhoben werden,
sind jeweils namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinfor-
mation (telefonnummer, e-mail-adresse oder anschrift) sowie
der zeitraum des aufenthaltes zu dokumentieren. 2Die Doku-
mentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht unbefugt
einsehen können und die Daten vor unrechtmäßiger Verarbei-
tung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter
Veränderung geschuẗzt sind. 3Die Daten sind nach ablauf von
vier Wochen zu löschen. 4Werden gegenub̈er dem zur erhebung
Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, mus̈sen sie wahrheits-
gemäß sein.

(2) 1behörden, gerichte und Stellen, die aufgaben im öffentlichen
interesse erful̈len oder in ausub̈ung öffentlicher gewalt han-
deln, können im rahmen des zutritts zu den jeweiligen gebäu-
den oder räumlichkeiten ebenfalls personenbezogene Daten
nach abs. 1 Satz 1 erheben. 2abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend.

(3) 1Die nach abs. 1 dokumentierten Daten sind den zuständigen
gesundheitsbehörden auf deren Verlangen hin zu ub̈ermitteln,
soweit dies zur Kontaktpersonenermittlung erforderlich ist.
2eine anderweitige Verwendung der Daten ist unzulässig. 3Die
befugnisse der Strafverfolgungsbehörden bleiben unberuḧrt.

Teil 2 Öffentliches Leben
§ 5 Veranstaltungen

1Vorbehaltlich speziellerer regelungen in dieser Verordnung sind
Veranstaltungen, Versammlungen, soweit es sich nicht um Ver-
sammlungen nach § 7 handelt, ansammlungen sowie öffentliche
Festivitäten landesweit untersagt. 2ausnahmegenehmigungen kön-
nen auf antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde er-
teilt werden, soweit dies im einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher
Sicht vertretbar ist.

§ 6 Gottesdienste, Zusammenkun̈fte 
von Glaubensgemeinschaften

1Öffentlich zugängliche gottesdienste in Kirchen, Synagogen und

moscheen sowie die zusammenkun̈fte anderer glaubensgemein-
schaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
1. in gebäuden bestimmt sich die zulässige höchstteilnehmerzahl

nach der anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein mindest-
abstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird.

2. zwischen Personen, die nicht demselben hausstand angehören,
ist ein mindestabstand von 1,5 m zu wahren.

3. Fur̈ die besucher gilt maskenpflicht.
4. gemeindegesang ist untersagt.
5. es besteht ein infektionsschutzkonzept fur̈ gottesdienste oder

zusammenkun̈fte, das die je nach glaubensgemeinschaft und
ritus möglichen infektionsgefahren minimiert; das infektions-
schutzkonzept ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwal-
tungsbehörde vorzulegen.

6. gottesdienste, die den Charakter von großveranstaltungen er-
reichen, sind untersagt.

2§ 5 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 7 Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes
(1)1bei Versammlungen im Sinne des art. 8 des grundgesetzes (gg)

unter freiem himmel muss zwischen allen teilnehmern ein min-
destabstand von 1,5 m gewahrt und jeder Körperkontakt mit an-
deren Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden
werden. 2Die nach art. 24 abs. 2 des bayerischen Versammlungs-
gesetzes (bayVersg) zuständigen behörden haben, soweit dies
im einzelfall erforderlich ist, durch entsprechende beschränkun-
gen nach art. 15 bayVersg sicherzustellen, dass

1. die bestimmungen nach Satz 1 eingehalten werden und
2. die von der Versammlung ausgehenden infektionsgefahren auch

im Übrigen auf ein infektionsschutzrechtlich vertretbares maß
beschränkt bleiben; davon ist in der regel auszugehen, wenn die
Versammlung nicht mehr als 200 teilnehmer hat und ortsfest
stattfindet.
3Fur̈ die teilnehmer gilt maskenpflicht; hiervon ausgenommen
sind die Versammlungsleitung während Durchsagen und redner
während redebeiträgen sowie teilnehmer, die während der Ver-
sammlung ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr fuḧren. 4Sofern
die anforderungen nach Satz 2 auch durch beschränkungen nicht
sichergestellt werden können, ist die Versammlung zu verbieten.

(2)Versammlungen nach art. 8 gg in geschlossenen räumen sind
unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

1. Der Veranstalter hat durch geeignete maßnahmen sicherzustel-
len, dass zwischen allen teilnehmern grundsätzlich ein mindest-
abstand von 1,5 m eingehalten und jeder Körperkontakt mit
anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden
werden kann.

2. unter beachtung der anforderungen nach nr. 1 sind höchstens
100 teilnehmer zugelassen.

3. Fur̈ die teilnehmer gilt maskenpflicht; abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

4. Der Veranstalter hat ein Schutz- und hygienekonzept auszuar-
beiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbe-
hörde vorzulegen.

§ 8 Öffentliche Verkehrsmittel, Schul̈erbeförderung, Reisebusse
1im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und den hierzu ge-
hörenden einrichtungen besteht fur̈ Fahr- und Fluggäste sowie fur̈
das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahr-
und Fluggästen kommt, maskenpflicht. 2Satz 1 gilt entsprechend fur̈
die Schul̈erbeförderung im freigestellten Schul̈erverkehr. 3touristi-
sche busreisen sind untersagt.

§ 9 Spezielle Besuchs- und Schutzregelungen
(1)1beim besuch von Patienten oder bewohnern von
1. Krankenhäusern sowie Vorsorge- und rehabilitationseinrichtun-

gen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizini-
sche Versorgung erfolgt (einrichtungen nach § 23 abs. 3 nr. 1 und
3 des infektionsschutzgesetzes – ifSg),

2. vollstationären einrichtungen der Pflege gemäß § 71 abs. 2 des
elften buches Sozialgesetzbuch,

3. einrichtungen fur̈ menschen mit behinderungen im Sinne des §
2 abs. 1 des neunten buches Sozialgesetzbuch, in denen Leis-
tungen der eingliederungshilfe ub̈er tag und nacht erbracht werden,
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4. ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach art. 2 abs. 3 des
Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes zum zwecke der außerklini-
schen intensivpflege (intensivpflegeWgs), in denen ambulante
Pflegedienste gemäß § 23 abs. 6a ifSg Dienstleistungen erbrin-
gen,

5. altenheimen und Seniorenresidenzen
gilt fur̈ die besucher maskenpflicht und das gebot, nach möglichkeit
durchgängig einen mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 2Die ein-
richtung hat ein Schutz- und hygienekonzept auf der grundlage
eines vom Staatsministerium fur̈ gesundheit und Pflege bekannt
gemachten rahmenkonzepts auszuarbeiten, zu beachten und auf
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.
(2)in einrichtungen nach abs. 1 Satz 1 nr. 2, 3 und 5 gilt ergänzend

Folgendes:
1. Jeder bewohner darf von täglich höchstens einer Person besucht

werden, die ub̈er ein schriftliches oder elektronisches negatives
testergebnis in bezug auf eine infektion mit dem Coronavirus
SarS-CoV-2 verfug̈t und dieses auf Verlangen nachweisen muss;
die dem testergebnis zu grunde liegende testung mittels eines
POC-antigen-Schnelltests darf höchstens 48 Stunden und mittels
eines PCr-tests darf höchstens drei tage vor dem besuch vorge-
nommen worden sein; der test muss die jeweils geltenden an-
forderungen des robert Koch-instituts erful̈len; jeder besucher
hat zu jeder zeit innerhalb der einrichtung eine FFP2-maske zu
tragen.

2. Das Personal unterliegt der beobachtung durch die zuständige
Kreisverwaltungsbehörde und hat sich regelmäßig, mindestens
an zwei verschiedenen tagen pro Woche, in der der beschäftigte
zum Dienst eingeteilt ist, einer testung in bezug auf eine infek-
tion mit dem Coronavirus SarS-CoV-2 zu unterziehen und das
ergebnis auf Verlangen der Leitung der einrichtung und der zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer von ihr beauf-
tragten Stelle vorzulegen; die einrichtungen sollen die
erforderlichen testungen organisieren; bei auftreten von typi-
schen Symptomen einer infektion mit dem Coronavirus SarS-
CoV-2 wie husten, Fieber oder geruchs- und geschmacksverlust
hat der beschäftigte die zuständige Kreisverwaltungsbehörde un-
verzug̈lich zu informieren.

(3)Die begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig.

Teil 3 Sport und Freizeit
§ 10 Sport

(1)1Die ausub̈ung von individualsportarten ist nur im rahmen von
§ 3 abs. 2 Satz 1 nr. 10 erlaubt. 2Die ausub̈ung von mannschafts-
sportarten ist untersagt. 3abs. 2 bleibt unberuḧrt.

(2)Der Wettkampf- und trainingsbetrieb der berufssportler sowie
der Leistungssportler der bundes- und Landeskader ist unter fol-
genden Voraussetzungen zulässig:

1. Die anwesenheit von zuschauern ist ausgeschlossen.
2. es erhalten nur solche Personen zutritt zur Sportstätte, die fur̈

den Wettkampf- oder trainingsbetrieb oder die mediale bericht-
erstattung erforderlich sind.

3. Der Veranstalter hat zur minimierung des infektionsrisikos ein
Schutz- und hygienekonzept auszuarbeiten und zu beachten, das
auf Verlangen den zuständigen behörden vorzulegen ist.

(3)1Der betrieb und die nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fit-
nessstudios, tanzschulen und anderen Sportstätten ist untersagt.
2abs. 2 und § 18 bleiben unberuḧrt.

§ 11 Freizeiteinrichtungen
(1)1Der betrieb von Freizeitparks und vergleichbaren ortsfesten Frei-

zeiteinrichtungen ist untersagt. 2Freizeitaktivitäten dur̈fen ge-
werblich weder unter freiem himmel noch in geschlossenen
räumen angeboten werden.

(2)1Spielplätze unter freiem himmel sind fur̈ Kinder nur in beglei-
tung von erwachsenen geöffnet. 2Die begleitenden erwachsenen
sind gehalten, jede ansammlung zu vermeiden und wo immer
möglich auf ausreichenden abstand der Kinder zu achten.

(3)Stadt- und gästefuḧrungen, berg-, Kultur- und naturfuḧrungen
sowie Fuḧrungen in Schauhöhlen und besucherbergwerken sind
untersagt.

(4)Der betrieb von Seilbahnen, der Fluss- und Seenschifffahrt im
ausflugsverkehr sowie von touristischen bahnverkehren und
Flusskreuzfahrten sind untersagt.

(5)1Die Öffnung und der betrieb von badeanstalten, hotelschwimm-
bädern, thermen und Wellnesszentren sowie Saunen ist unter-
sagt. 2Fur̈ training und Wettkämpfe in badeanstalten gilt § 10
abs. 2.

(6)bordellbetriebe, Prostitutionsstätten, Spielhallen, Spielbanken,
Wettannahmestellen, Clubs, Diskotheken, sonstige Vergnug̈ungs-
stätten und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sind geschlos-
sen.

Teil 4 Wirtschaftsleben
§ 12 Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte

(1)1Fur̈ betriebe des groß- und einzelhandels mit Kundenverkehr
gilt:

1. Der betreiber hat durch geeignete maßnahmen sicherzustellen,
dass grundsätzlich ein mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Kunden eingehalten werden kann.

2. Der betreiber hat durch geeignete maßnahmen sicherzustellen,
dass die zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kun-
den nicht höher ist als ein Kunde je 10 m2 fur̈ die ersten 800 m2

der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m2 fur̈ den
800 m2 ub̈ersteigenden teil der Verkaufsfläche.

3. Fur̈ das Personal, die Kunden und ihre begleitpersonen gilt mas-
kenpflicht in den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in
den eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und
auf den zugehörigen Parkplätzen; soweit in Kassen- und theken-
bereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst
geeignete Schutzwände ein zuverlässiger infektionsschutz ge-
währleistet ist, entfällt die maskenpflicht fur̈ das Personal.

4. Der betreiber hat ein Schutz- und hygienekonzept auszuarbeiten
und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
vorzulegen.

2Fur̈ einkaufszentren gilt:
1. hinsichtlich der einzelnen Ladengeschäfte gilt Satz 1.
2. hinsichtlich der einkaufszentren gilt Satz 1 mit der maßgabe, dass

sich die zugelassene höchstzahl an Kunden nach der gesamtflä-
che des einkaufszentrums bemisst und das Schutz- und hygiene-
konzept die gesamten Kundenströme des einkaufszentrums
beruc̈ksichtigen muss.

(2)1Fur̈ Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr gilt abs. 1 Satz
1 nr. 1, 3 und 4. 2Dienstleistungen, bei denen eine körperliche
nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt (zum beispiel
Kosmetikstudios, massagepraxen, tattoo-Studios). 3abweichend
von Satz 2 sind Dienstleistungen des Friseurhandwerks unter den
Voraussetzungen des Satzes 1 zulässig.

(3)1in arzt- und zahnarztpraxen und in allen sonstigen Praxen, so-
weit in ihnen medizinische, therapeutische und pflegerische Leis-
tungen erbracht oder medizinisch notwendige behandlungen
angeboten werden, gilt abs. 1 Satz 1 nr. 1 und 3 mit der maß-
gabe entsprechend, dass die maskenpflicht auch insoweit ent-
fällt, als die art der Leistung sie nicht zulässt. 2Weitergehende
Pflichten zum tragen eines medizinischen mund-nasen-Schutzes
bleiben unberuḧrt.

(4)1Wochenmärkte und andere märkte zum Warenverkauf unter
freiem himmel, die keinen Volksfestcharakter aufweisen und
keine großen besucherströme anziehen, insbesondere kleinere
traditionelle Kunst- und handwerkermärkte, töpfermärkte und
Flohmärkte, sind zulässig. 2Fur̈ den Veranstalter gilt abs. 1 Satz 1
nr. 1 und 4 mit der maßgabe entsprechend, dass das Schutz- und
hygienekonzept auf der grundlage eines von den Staatsministe-
rien fur̈ Wirtschaft, Landesentwicklung und energie und fur̈ ge-
sundheit und Pflege bekannt gemachten rahmenkonzepts
auszuarbeiten ist. 3Fur̈ das Verkaufspersonal, die Kunden und
ihre begleitpersonen gilt abs. 1 Satz 1 nr. 3 entsprechend. 4un-
terhaltende tätigkeiten im Sinn des § 55 abs. 1 nr. 2 der gewer-
beordnung, Festzelte und kun̈stlerische Darbietungen sind im
rahmen solcher märkte nicht gestattet. 5§ 5 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 13 Gastronomie
(1)gastronomiebetriebe jeder art sind vorbehaltlich der abs. 2 und

3 untersagt.
(2)zulässig sind die abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen

Speisen und getränken.
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(3)1zulässig ist der betrieb von nicht öffentlich zugänglichen be-
triebskantinen, wenn gewährleistet ist, dass zwischen allen gäs-
ten, die nicht zu demselben hausstand gehören, ein
mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 2Der betreiber hat
ein Schutz- und hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlan-
gen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

§ 14 Beherbergung
(1)1Übernachtungsangebote dur̈fen von hotels, beherbergungsbe-

trieben, Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen
und allen sonstigen gewerblichen unterkun̈ften nur fur̈ glaubhaft
notwendige, insbesondere fur̈ berufliche und geschäftliche zwe-
cke zur Verfug̈ung gestellt werden. 2Übernachtungsangebote zu
touristischen zwecken sind untersagt.

(2)Fur̈ Übernachtungsangebote nach abs. 1 Satz 1 gilt:
1. Der betreiber stellt durch geeignete maßnahmen sicher, dass

zwischen gästen, die nicht zu demselben hausstand gehören,
und zwischen gästen und Personal grundsätzlich ein mindestab-
stand von 1,5 m eingehalten wird.

2. gäste, die im Verhältnis zueinander nicht zu demselben haus-
stand gehören, dur̈fen nicht zusammen in einem zimmer oder
einer Wohneinheit untergebracht werden.

3. Fur̈ das Personal im Servicebereich oder in bereichen, in denen
ein mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann,
sowie fur̈ die gäste, solange sie sich nicht am tisch des restau-
rantbereichs oder in ihrer Wohneinheit befinden, gilt masken-
pflicht; § 12 abs. 1 Satz 1 nr. 3 halbsatz 2 gilt entsprechend.

4. Der betreiber hat ein Schutz- und hygienekonzept auf der grund-
lage eines von den Staatsministerien fur̈ Wirtschaft, Landesent-
wicklung und energie und fur̈ gesundheit und Pflege bekannt
gemachten rahmenkonzepts fur̈ beherbergungsbetriebe auszu-
arbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde vorzulegen.

5. Der betreiber hat die Kontaktdaten der gäste nach maßgabe von
§ 4 abs. 1 zu erheben.

(3)Fur̈ gastronomische angebote gelten die jeweils speziellen re-
gelungen dieser Verordnung.

§ 15 Tagungen, Kongresse, Messen
tagungen, Kongresse, messen und vergleichbare Veranstaltungen
sind untersagt.

§ 16 Betriebliche Unterkun̈fte
1Fur̈ unternehmen und landwirtschaftliche betriebe, die mindes-
tens 50 Personen beschäftigen, die in Sammelunterkun̈ften oder in
betriebseigenen oder angemieteten unterkun̈ften untergebracht
sind, können die aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderli-
chen Schutz- und hygienemaßnahmen von der zuständigen Kreis-
verwaltungsbehörde im einzelfall angeordnet werden. 2Die
betreiber sind fur̈ die einhaltung der Schutz- und hygienemaßnah-
men verantwortlich und haben dies regelmäßig zu ub̈erpruf̈en und
zu dokumentieren.

Teil 5 Bildung und Kultur
§ 17 Pruf̈ungswesen

1Die abnahme von Pruf̈ungen ist nur zulässig, wenn zwischen allen
teilnehmern ein mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2Soweit die
einhaltung des mindestabstands aufgrund der art der Pruf̈ung nicht
möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaß-
nahmen zu treffen. 3nicht zum Pruf̈ungsbetrieb gehörende zu-
schauer sind nicht zugelassen. 4§ 5 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 18 Schulen
(1)1unterricht und sonstige Schulveranstaltungen sowie die mit-

tagsbetreuung an Schulen im Sinne des bayerischen gesetzes
ub̈er das erziehungs- und unterrichtswesen (bayeug) sind zu-
lässig, wenn durch geeignete maßnahmen sichergestellt ist, dass
dem infektionsschutz rechnung getragen wird. 2zu diesem
zweck haben die Schulen und die träger der mittagsbetreuung
ein Schutz- und hygienekonzept auf der grundlage eines ihnen
von den Staatsministerien fur̈ unterricht und Kultus und fur̈ ge-
sundheit und Pflege zur Verfug̈ung gestellten hygieneplans (rah-
menhygieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen der
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 3an allge-

meinbildenden Schulen und Wirtschaftsschulen ab der Jahr-
gangsstufe acht, an beruflichen Oberschulen in der Jahrgangs-
stufe elf und in Vorklassen findet Wechselunterricht statt;
ausgenommen ist die jeweils letzte Jahrgangsstufe der in halb-
satz 1 genannten Schularten, alle Schulen zur sonderpädagogi-
schen Förderung und die Schulen fur̈ Kranke. 4an den ub̈rigen
beruflichen Schulen findet kein unterricht in Präsenzform statt.

(2)1auf dem Schulgelände besteht maskenpflicht. 2unbeschadet des
§ 2 sind von dieser Pflicht ausgenommen

1. Schul̈erinnen und Schul̈er nach genehmigung des aufsichtfuḧren-
den Personals aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder
schulorganisatorischen grun̈den,

2. Schulverwaltungspersonal nach erreichen des jeweiligen arbeits-
platzes, sofern nicht weitere Personen anwesend sind,

3. Schul̈erinnen und Schul̈er während einer effizienten Stoßluf̈tung
des Klassenraums sowie kurzzeitig während der Pausen auf den
unter freiem himmel gelegenen teilen des Schulgeländes, so-
lange dabei verlässlich ein ausreichender mindestabstand ein-
gehalten wird.
3Wird der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nachgekommen, soll
die Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des Schulgelän-
des verweisen. 4Die jeweiligen erziehungsberechtigten mus̈sen
dafur̈ sorgen, dass die Schul̈erinnen und Schul̈er der masken-
pflicht nachkommen. 5Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde
kann in begrun̈deten einzelfällen ausnahmen von der masken-
pflicht am Platz zulassen, soweit dies aus infektionsschutzrecht-
licher Sicht vertretbar ist.

(3)Die abs. 1 und 2 gelten auch fur̈ den Lehr- und Studienbetrieb
am Staatsinstitut fur̈ die ausbildung von Fachlehrern und am
Staatsinstitut fur̈ die ausbildung von Förderlehrern.

§ 19 Tagesbetreuungsangebote fur̈ Kinder, Jugendliche 
und junge Volljährige

(1)1Fur̈ den betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespfle-
gestellen und heilpädagogischen tagesstätten haben die jewei-
ligen träger ein Schutz- und hygienekonzept auf der grundlage
eines ihnen von den Staatsministerien fur̈ Familie, arbeit und So-
ziales und fur̈ gesundheit und Pflege zur Verfug̈ung gestellten
rahmenhygieneplans auszuarbeiten und auf Verlangen der zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 2Dabei sind ein-
richtungsspezifische anforderungen und die umstände vor Ort
zu beruc̈ksichtigen.

(2)1Fur̈ Ferientagesbetreuung und organisierte Spielgruppen fur̈
Kinder gilt abs. 1 entsprechend. 2auf Verlangen der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde ist eine Dokumentation der betreuten
Kinder und der betreuungspersonen vorzulegen.

§ 20 Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen
(1)angebote der erwachsenenbildung nach dem bayerischen er-

wachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare ange-
bote anderer träger sowie sonstige außerschulische
bildungsangebote vorbehaltlich der abs. 2 bis 4 sind in Präsenz-
form untersagt.

(2)1Die berufliche aus-, Fort- und Weiterbildung sowie erste-hilfe-
Kurse und die ausbildung von ehrenamtlichen angehörigen der
Feuerwehr, des rettungsdienstes und des technischen hilfswerks
sind zulässig, wenn zwischen allen beteiligten ein mindestab-
stand von 1,5 m gewahrt ist. 2es besteht maskenpflicht, soweit
der mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann,
insbesondere in Verkehrs- und begegnungsbereichen, sowie bei
Präsenzveranstaltungen am Platz. 3§ 17 Satz 2 gilt entsprechend.
4Der betreiber hat ein Schutz- und hygienekonzept auszuarbei-
ten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
vorzulegen.

(3)1unterricht an musikschulen darf nur erteilt werden, wenn zwi-
schen allen beteiligten ein mindestabstand von 1,5 m, bei blas-
instrumenten und gesang ein mindestabstand von 2 m gewahrt
ist. 2Dies gilt entsprechend fur̈ musikunterricht außerhalb von
Schulen.

(4)1Fur̈ theoretischen Fahrschulunterricht, nachschulungen, eig-
nungsseminare sowie theoretische Fahrpruf̈ungen gilt abs. 2 Satz
1 bis 3 entsprechend. 2Fur̈ den praktischen Fahrschulunterricht
und fur̈ praktische Fahrpruf̈ungen gilt maskenpflicht.

(5)§ 5 Satz 2 gilt entsprechend.
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§ 21 Hochschulen
1an den hochschulen finden keine Präsenzveranstaltungen statt.
2Praktische und kun̈stlerische ausbildungsabschnitte sowie Veran-
staltungen, die besondere Labor- oder arbeitsräume an den hoch-
schulen erfordern, sind abweichend von Satz 1 zulässig, wenn
sichergestellt ist, dass zwischen allen beteiligten grundsätzlich ein
mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 3in Veranstaltungen
nach Satz 2 besteht maskenpflicht. 4Speziellere regelungen nach
dieser Verordnung bleiben unberuḧrt.

§ 22 Bibliotheken, Archive
1bibliotheken und archive sind geschlossen. 2abweichend von Satz
1 ist die Öffnung von wissenschaftlichen bibliotheken zulässig, so-
weit sichergestellt ist, dass grundsätzlich ein mindestabstand von
1,5 m eingehalten werden kann.

§ 23 Kulturstätten
geschlossen sind:
1. museen, ausstellungen, gedenkstätten, Objekte der bayerischen

Verwaltung der staatlichen Schlösser, gärten und Seen und ver-
gleichbare Kulturstätten,

2. theater, Opern, Konzerthäuser, buḧnen, Kinos und ähnliche ein-
richtungen,

3. zoologische und botanische gärten.

Teil 6 Sonderbereiche und inzidenzabhängige Regelungen
§ 24 Weitergehende Maskenpflicht, Alkoholverbot, 

Nachverfolgung von Infektionsketten
(1)es besteht maskenpflicht
1. auf von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen-

den zentralen begegnungsflächen in innenstädten oder sonsti-
gen öffentlichen Orten unter freiem himmel, an denen sich
menschen entweder auf engem raum oder nicht nur vorub̈er-
gehend aufhalten,

2. auf den begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich der
Fahrstuḧle von öffentlichen gebäuden sowie von sonstigen öf-
fentlich zugänglichen gebäuden, fur̈ die in dieser Verordnung
keine besonderen regelungen vorgesehen sind,

3. auf den begegnungs- und Verkehrsflächen der arbeitsstätte, ins-
besondere in Fahrstuḧlen, Fluren, Kantinen und eingängen; glei-
ches gilt fur̈ den arbeitsplatz, soweit der mindestabstand von
1,5 m nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

(2)Die abgabe von alkoholischen getränken an tankstellen und
durch sonstige Verkaufsstellen und Lieferdienste ist in der zeit
von 22 uhr bis 6 uhr untersagt.

(3)1Der Konsum von alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflä-
chen der innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter
freiem himmel, an denen sich menschen entweder auf engem
raum oder nicht nur vorub̈ergehend aufhalten, untersagt. 2Die
konkret betroffenen Örtlichkeiten sind jeweils von der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde festzulegen.

(4)Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann in begrun̈deten
einzelfällen ausnahmen zulassen, soweit dies aus infektions-
schutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.

(5)Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eine voll-
ständige nachverfolgung von infektionsketten personell nicht
mehr gewährleistet werden kann, hat die zuständige Kreisver-
waltungsbehörde

1. dies gegenub̈er der zuständigen regierung anzuzeigen und
2. um personelle Verstärkung etwa durch Kräfte von Polizei und

bundeswehr zu ersuchen.

§ 25 Regelungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz größer 200
1Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der nach §
28a abs. 3 Satz 12 ifSg bestimmte inzidenzwert von 200 neuinfek-
tionen mit dem Coronavirus SarS-CoV-2 je 100 000 einwohner in-
nerhalb von sieben tagen ub̈erschritten, so gilt ab dem auf die
erstmalige Überschreitung folgenden tag folgendes:
1. Von 21 uhr bis 5 uhr ist der aufenthalt außerhalb der eigenen

Wohnung untersagt, es sei denn, dies ist begrun̈det aufgrund
a) eines medizinischen oder veterinärmedizinischen notfalls
oder anderer medizinisch unaufschiebbarer behandlungen,
b) der ausub̈ung beruflicher oder dienstlicher tätigkeiten oder

unaufschiebbarer ausbildungszwecke,
c) der Wahrnehmung des Sorge- und umgangsrechts,
d) der unaufschiebbaren betreuung unterstuẗzungsbedur̈ftiger
Personen und minderjähriger,
e) der begleitung Sterbender,
f) von handlungen zur Versorgung von tieren,
g) der teilnahme an gottesdiensten und zusammenkun̈ften von
glaubensgemeinschaften im zeitraum vom 24. bis 26. Dezember
2020 oder
h) von ähnlich gewichtigen und unabweisbaren grun̈den.

2. abweichend von § 12 abs. 4 sind märkte zum Warenverkauf mit
ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im rahmen regelmä-
ßig stattfindender Wochenmärkte untersagt.

3. an allen Schulen nach § 18 abs. 1 Satz 1 findet ab der Jahrgangs-
stufe acht mit ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufe und
der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung kein unterricht
in Präsenzform statt.

4. abweichend von § 20 abs. 3 und 4 sind der unterricht an musik-
schulen und Fahrschulunterricht in Präsenzform untersagt.
2Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat die Überschreitung
des inzidenzwertes nach Satz 1 ortsub̈lich bekanntzumachen.
3Sie kann das außerkrafttreten der regelungen nach Satz 1 an-
ordnen, wenn der in Satz 1 bestimmte inzidenzwert seit mindes-
tens sieben tagen in Folge unterschritten worden ist. 4Die
zuständige Kreisverwaltungsbehörde hat im rahmen der zur
Verfug̈ung stehenden testkapazität insbesondere in einrichtun-
gen wie alten- und Pflegeheimen, behinderteneinrichtungen,
Krankenhäusern und Schulen freiwillige reihentestungen durch-
zufuḧren und anzubieten.

§ 26 Regelungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz größer 300
Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der nach § 28a
abs. 3 Satz 12 ifSg bestimmte inzidenzwert von 300 neuinfektionen
mit dem Coronavirus SarS-CoV-2 je 100 000 einwohner innerhalb
von sieben tagen ub̈erschritten, so muss die zuständige Kreisver-
waltungsbehörde im einvernehmen mit der zuständigen regierung
unbeschadet des § 28 unverzug̈lich weitergehende anordnungen
treffen.

§ 27 Regelungen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz kleiner 50
Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der nach § 28a
abs. 3 Satz 12 ifSg bestimmte inzidenzwert von 50 neuinfektionen
mit dem Coronavirus SarS-CoV-2 je 100 000 einwohner innerhalb
von sieben tagen nicht ub̈erschritten und hat die entwicklung des
inzidenzwertes eine sinkende tendenz, so kann die zuständige Kreis-
verwaltungsbehörde im einvernehmen mit der zuständigen regie-
rung erleichternde abweichungen von den bestimmungen dieser
Verordnung durch allgemeinverfug̈ung zulassen.

Teil 7 Schlussvorschriften
§ 28 Örtliche Maßnahmen und ergänzende Anordnungen

1Weiter gehende anordnungen der örtlich fur̈ den Vollzug des in-
fektionsschutzgesetzes zuständigen behörden bleiben unberuḧrt.
2Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können, auch soweit
in dieser Verordnung Schutzmaßnahmen oder Schutz- und hygie-
nekonzepte vorgeschrieben sind, im einzelfall ergänzende anord-
nungen erlassen, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht
erforderlich ist.

§ 29 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 abs. 1a nr. 24 ifSg handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 die eigene Wohnung ohne triftigen grund verlässt,
2. entgegen § 4 abs. 1 Satz 4 falsche Kontaktdaten angibt,
3. entgegen § 5 Satz 1 oder § 7 abs. 2 eine Veranstaltung oder Ver-

sammlung durchfuḧrt, entgegen § 7 abs. 2 nr. 4 als Veranstalter
kein Schutz- und hygienekonzept vorlegen kann oder entgegen
§ 5 Satz 1 oder § 7 abs. 1 Satz 1 an einer Veranstaltung oder Ver-
sammlung teilnimmt,

4. entgegen § 7 abs. 1 Satz 3 oder § 7 abs. 2 nr. 3 als teilnehmer
einer Versammlung der maskenpflicht nicht nachkommt,

5. entgegen §§ 8, 9 und § 20 abs. 2 und 4, § 21 Satz 3 oder entge-
gen §§ 12 und 14 als besucher, Kunde, begleitperson oder gast
der maskenpflicht oder der Pflicht zum tragen einer FFP2-maske
nicht nachkommt,
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6. entgegen § 9 als betreiber einer einrichtung kein Schutz- und
hygienekonzept vorlegen kann,

7. entgegen § 10 abs. 1 oder 2 Sport betreibt, entgegen § 10 abs.
2 nr. 1 zuschauer zulässt, entgegen § 10 abs. 3 Sporthallen,
Sportplätze, Fitnessstudios, tanzschulen oder andere Sportstät-
ten betreibt oder nutzt,

8. entgegen § 11 abs. 1 oder abs. 4 bis 6 einrichtungen betreibt
oder entgegen § 11 abs. 3 touristische Fuḧrungen durchfuḧrt,

9. entgegen § 12 als betreiber eines Ladengeschäfts, einer Ver-
kaufsstelle auf einem markt oder eines einkaufszentrums oder
als Verantwortlicher eines Dienstleistungsbetriebs oder einer
Praxis den dort genannten Pflichten nicht nachkommt oder
nicht sicherstellt, dass das Personal der maskenpflicht nach-
kommt oder als Veranstalter eines marktes den dort genannten
Pflichten nicht nachkommt,

10. entgegen § 13 einen gastronomiebetrieb öffnet,
11. entgegen § 14 unterkun̈fte zur Verfug̈ung stellt, ohne den dort

genannten Pflichten nachzukommen, oder nicht sicherstellt,
dass das Personal der maskenpflicht nachkommt,

12. entgegen § 15 tagungen, Kongresse oder messen durchfuḧrt,
13. entgegen § 16 als betreiber die angeordneten Schutz- und hy-

gienemaßnahmen nicht einhält, ihre nichteinhaltung durch die
beschäftigten duldet oder den Pflichten zur Überpruf̈ung oder
Dokumentation nicht nachkommt,

14. entgegen § 17 Pruf̈ungen durchfuḧrt,
15. entgegen § 18 private Schulen nach den art. 90 ff. bayeug be-

treibt, ohne den in § 18 abs. 1 genannten Pflichten nachzukom-
men, oder nicht sicherstellt, dass der maskenpflicht nach § 18
abs. 2 an einer solchen Schule nachgekommen wird, oder wer
entgegen § 18 abs. 2 Satz 4 als erziehungsberechtigter wieder-
holt und beharrlich nicht dafur̈ sorgt, dass der maskenpflicht
nachgekommen wird,

16. entgegen § 20 bildungsangebote betreibt, musikunterricht er-
teilt oder Fahrschulunterricht durchfuḧrt,

17. entgegen § 23 die dort genannten einrichtungen betreibt,
18. entgegen § 24 abs. 1 der maskenpflicht nicht nachkommt, ent-

gegen § 24 abs. 2 alkoholische getränke abgibt oder entgegen
§ 24 abs. 3 alkohol konsumiert,

19. entgegen § 25 Satz 1 nr. 1 sich außerhalb der eigenen Wohnung
aufhält, entgegen § 25 Satz 1 nr. 2 märkte veranstaltet, entge-
gen § 25 Satz 1 nr. 4 unterricht an musikschulen oder Fahrschul-
unterricht anbietet oder durchfuḧrt.

§ 29a Änderung der Einreise-Quarantäneverordnung
Die einreise-Quarantäneverordnung (eQV) vom 5. november 2020
(baymbl. nr. 630, bayrS 2126-1-6-g), die durch §§ 1 und 2 der Ver-
ordnung vom 29. november 2020 (baymbl. nr. 681) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) nr. 1 wird aufgehoben.
b) in nr. 3 buchst. a werden nach dem Wort „ersten“ die Wörter
„oder zweiten“ eingefug̈t.

2. in § 5 wird die angabe „20. Dezember 2020“ durch die angabe
„5. Januar 2021“ ersetzt.

§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Verordnung tritt am 9. Dezember 2020 in Kraft und mit ab-
lauf des 5. Januar 2021 außer Kraft. 2mit ablauf des 8. Dezember
2020 tritt die neunte bayerische infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (9. bayifSmV) vom 30. november 2020 (baymbl. nr. 683,
bayrS 2126-1-13-g) außer Kraft.

mun̈chen, den 8. Dezember 2020
bayerisches Staatsministerium fur̈ gesundheit und Pflege
melanie huml, Staatsministerin

Wasserzweckverband Berglerner Gruppe
Zählerauswechslungen des Wasserzweckverbandes Berglerner
Gruppe

Der Wasserzweckverband weist darauf hin, dass ab der 2. KW die

Wasserzähler, bei denen die eichung abgelaufen ist, von unseren
mitarbeitern ausgewechselt werden. Wir bitten, den zugang zu er-
möglichen.

Wasserzweckverband berglerner gruppe                                                                                                            
gez. anton Scherer, Verbandsvorsitzender

Abrechnung Wasser- und Abwassergebühren

es wird darauf hingewiesen, dass die reduzierung von einleitungs-
gebühren wegen Viehhaltung in den gemeinden berglern und Lan-
genpreising sowie im markt Wartenberg zu beantragen sind. Dieser
Vordruck steht im internet unter www.vg-wartenberg.de (Formular,
antrag auf reduzierung von einleitungsgebühren) zur Verfügung.
antragstellungen nach dem 04.01.2021 können für die abrechnung
2020 nicht mehr berücksichtigt werden.

gez. Josef Straßer, gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Langenpreising
Regionaler Ökostrom ab 01.01.2021             
Das eVu Langenpreising bietet ab dem 01.01.2021 regionalen, zer-
tifizierten Ökostrom, der aus dem Laufwasserkraftwerk Pfrombach
bezogen wird an. Die Verfügbarkeit ist begrenzt.
bei interesse melden Sie sich gerne bei uns unter telefon
08762/7309200 oder e-mail evu@langenpreising.de              
ihr eVu Langenpreising

Gemeindekalender 2021

aufgrund der derzeitigen Situation und zur einhaltung der hygiene-
und Schutzmaßnahmen werden die gemeindekalender für das Jahr
2021 nicht wie üblich von den austrägern an der haustür verkauft.
Die Kalender können daher ab Donnerstag, 10.12.2020 in der raiff-
eisenbank Langenpreising, im Dorfladen und bei der metzgerei has-
lacher erworben werden.
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Der Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 
 

wünscht Ihnen ein gesundes und besinnliches Weihnachtsfest  
 

sowie ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2021. 
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Markt Wartenberg
Öffentliche Bekanntmachung;
Fristverlängerung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit im
Bauleitplanverfahren „5. Flächennutzungsplanänderung Markt
Wartenberg“ nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der marktgemeinderat Wartenberg hat in seiner öffentlichen Sit-
zung vom 30.09.2020 die Änderung des o.g. bauleitplans beschlos-
sen und in der Sitzung vom 30.09.2020 den entwurf des

architekturbüros Pezold gebilligt und zur auslegung bestimmt. 
Der geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus
nachfolgendem Lageplan ersichtlich und umfasst drei Flächen. Die
Darstellung einer hochwasserretentionsfläche entlang der Strogen
nördlich der thenner Straße. Die Darstellung einer hochwasserre-
tentionsfläche südlich der thenner Straße und die neuordnung des
gebietes am oberen ende der Straße am burggraben.
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Der entwurf des bauleitplans sowie der entwurf der begründung
liegen daher vom 30.11.2020 bis einschließlich 08.01.2021 im
Dienstgebäude (bauamt zimmer 219) der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, marktplatz 8, 85456 Wartenberg für jedermanns ein-
sicht öffentlich aus. Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienstzeiten zur niederschrift abgege-
ben werden.
Der inhalt dieser bekanntmachung und die nach § 3 abs. 2 S. 1

baugb auszulegenden unterlagen sind auch im internet unter
www.wartenberg.de veröffentlicht.
im vereinfachten Verfahren nach § 13 baugb wird von der umwelt-
prüfung nach § 2 abs. 4 baugb abgesehen. Der hinweis gem. § 13
abs. 3 Satz 2 erfolgt hiermit.
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der be-
schlussfassung über den o.g. bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die gemeinde den inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren inhalt für die rechtmäßigkeit des bebauungs-
plans nicht von bedeutung ist.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der grund-
lage der art. 6 abs. 1 buchstabe e (DSgVO) i.V. mit § 3 baugb und
dem bayDSg. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine mitteilung über das ergebnis der
Prüfung. Weitere informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt „Datenschutzrechtliche informationspflichten im bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

markt Wartenberg
Wartenberg, 09.12.2020
gez. Christian Pröbst, erster bürgermeister
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Podcast des Ersten Bürgermeisters

Der erste bürgermeister Christian Pröbst hat den Youtube-Kanal
„markt Wartenberg“ erstellt, der über den Link
https://youtu.be/6VaudCdez2m aufgerufen und geteilt werden
kann. 
in den aktuellen Podcasts berichtet der bürgermeister über die the-
men der bürgerversammlungen, die coronabedingt abgesagt wer-
den mussten, er gibt einen rückblick zum Jahr 2020 und nennt
Daten & Fakten aus diesem Jahr.
herr Pröbst weist darauf hin, dass dieses medium zukünftig ver-
stärkt genutzt wird, um beiträge in Form von Videobotschaften be-
reitzustellen. abonnieren Sie den Kanal, damit Sie immer auf dem
Laufenden bleiben!

Seniorenreferenten

Da die Seniorenreferenten aufgrund der Corona-Pandemie derzeit
keine persönliche Sprechstunde für diese risikogruppe anbieten
können, soll aber zumindest die möglichkeit bestehen, telefonisch
in Kontakt zu treten. hierfür sind folgende termine vorgesehen:
07. Januar 2021, von 18 bis 19 Uhr
Die Kontaktdaten ihrer Seniorenreferenten
nina hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg b mittwoch, 23.12.
Wartenberg C Donnerstag, 24.12.
Wartenberg D Dienstag, 5.1. 
berglern montag, 28.12.
Langenpreising 2 Dienstag, 5.1.
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Langenpreising 1 Dienstag, 29.12.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Langenpreising 1,                                                      Donnerstag, 7.1.
Ortschaft Langenpreising u. außenbereich
Langenpreising 2,                                                               Freitag, 8.1.  
zustorf mit außenbereich (rosenau/Semptablass)
Wartenberg a                                                             Dienstag, 29.12.
Wartenberg C                                                             mittwoch, 30.12.
Wartenberg b                                                                     Freitag, 8.1.

Gemeinde Berglern
Liebe Berglernerinnen und Berglerner,

am Dienstag, 22.12.2020 ist der Obst- und gemüsestand sowie der
Oliven- und antipastistand am Kirchplatz in berglern von 8:00 –
18:00 uhr für Sie da.
Wir wünschen ihnen einen schönen einkauf. 

SG Almenrausch Berglern

berglerner neujahrsböllerschießen fällt leider aus.
Die böllergruppe kann leider das neue Jahr 2021 nicht wie noch im
letzten Jahr mit ihren Saluten lautstark willkommen heißen. Die Co-

rona Pandemie beeinflusst auch diese alte bayrische tradition des
neujahrschießens. Wir die böllerschützen berglern wünschen ihnen
ein gutes und vor allem ein gesundes neues Jahr.

böllerkommandant, uwe Lerch

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Sa. 19.12.
16:00 Vorabendmesse
So. 20.12. 4. advent
8:30 euChariStieFeier
Di. 22.12.
19:00 niederlern: euChariStieFeier
Do. 24.12. heiliger abend, adveniat Kollekte
16:00 Kinderkrippenfeier Schulhof Anmeldung erforderlich
17:00 Christmette Anmeldung erforderlich
22:00 Christmette Anmeldung erforderlich
Fr. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten, adveniat

Kollekte
8:30 Festgottesdienst Anmeldung erforderlich
Sa. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
10:00 niederlern: Festgottesdienst
So. 27.12. Fest der heiligen Familie
8:30 euChariStieFeier

Gemeinde Langenpreising
Einladung zum Tag der offenen Tur̈ im Kin-
derhaus St. Martin Langenpreising

trotz der aktuellen Lage möchten wir inte-
ressierten Familien einen einblick in unser
Kinderhaus ermöglichen.
Deshalb laden wir Sie am Samstag, den 30.01.2021 ganz herzlich
zum tag der offenen tur̈ ab 14 uhr im Kinderhaus St. martin ein.
bei einer persönlichen Familienfuḧrung bekommen Sie einen ein-
druck von uns, unserem haus und unserer arbeit.
um einen möglichst kontaktarmen und reibungslosen ablauf zu er-
möglichen, bitten wir Sie um telefonische anmeldung zur termin-
vereinbarung ab dem 10. Januar 2021 unter der telefonnummer
(08762) 5544.
Von unangemeldeten besuchen bitten wir abstand zu nehmen.
bitte denken Sie an die aha-regeln und tragen Sie während des be-
suchs eine mund-nase-bedeckung.

Wir freuen uns auf Sie und ihre Kinder

Villa Regebogen
Kindertagesstätte Langenpreising

Liebe eltern,
das Kalenderjahr 2020 ist fast vorbei und wir in den Kindertages-
einrichtungen beginnen schon wieder mit den Planungen für das
Kindertagesstättenjahr 2021/2022.
Wir, die Villa regenbogen sind eine Kindertagesstätte in der Krippe,
Kindergarten und hort eine einrichtung bilden! in unserem haus
werden Kinder von 1 – 10 Jahren betreut und finden in den unter-
schiedlichen gruppen ihren Platz.
Sie als eltern müssen die entscheidung treffen ob und ab wann ihr
Kind eine Kindertagesstätte besuchen soll.
um ihnen dabei zu helfen, offenen Fragen zu klären und um unsere
einrichtung kennen zu lernen haben wir für Sie einen „tag der offe-
nen tür“ geplant.
am Samstag, den 6. Februar 2021 haben Sie von 14 – 16 uhr die
möglichkeit die Villa regenbogen mit Krippe, Kindergarten und hort
zu besichtigen.
Die derzeitigen umstände ermöglichen natürlich keinen normalen
tag der offenen tür, wo jeder kommen kann wann er will. um ihnen
aber trotzdem einen einblick in unser haus zu ermöglichen bieten
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wir einen tag der offenen tür mit vorheriger anmeldung.
ab 11. Januar können Sie sich telefonisch unter der 08762-727 498
anmelden und wir vereinbaren gemeinsam ein zeitraum in dem Sie
uns am 6. Februar besuchen können. 
Sollte aufgrund der aktuellen Situation im Februar kein „tag der of-
fenen tür“ möglichen sein, werden wir Sie rechtzeitig darüber in
Kenntnis setzen und ihnen gegebenenfalls eine andere möglichkeit
bieten unser haus kennen zu lernen.
Die anmeldung für einen Kindertagesstättenplatz erfolgt dann On-
line über das bürgerServicePortal, das Sie über die internetseite der
gemeinde Langenpreising erreichen.
Sollten Sie vorab noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne telefo-
nisch bei uns melden!
Wir freuen uns auf ihren besuch und ihr interesse!

ihr Kindertagesstätten-team Villa regenbogen

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Do. 17.12.
19:00 zustorf: bußgottesdienst
So. 20.12. 4. advent
8:30 euChariStieFeier musikaliche gestaltung höglinger Stuben-

musik, amt f. † elt., großelt., Verw. v. anneliese hacker, f. †
elt., Schwägerin u. neffe Peter v. Johann hacker, f. † Pfarrer
Peter neumeier u. seine Fam., f. † elt., großelt. u. Verw. v.
Franz Kobold u. f. † großelt. u. Verw. v. therese Kobold

10:00 zustorf: euChariStieFeier amt f. † Onkel u. tanten v. Fam.
gruber, f. † hans meier v. hedwig meier u. tochter Susanne
m. Familie, f. † elt., Schwiegerelt. u. Verw. v. hedwig meier, f.
† ehem. v. anna nowak, f. † elt. maria u. Johann Stadler v. d.
Kindern, f. d. † d. Fam. Stadler u. eschbaumer, f. † elt. u. gro-
ßelt. Ludwig u. maria bauer v. Fam. angermaier u. f. †
Schwester u. tante Josefine bastl v. Fam. angermaier

Do. 24.12. heiliger abend, Kollekte für adveniat
16:00 Kinderkrippenfeier im Pfarrgarten musikalische gestaltung

Storgentaler bläser Anmeldung erforderlich
17:00 Christmette Anmeldung erforderlich
17:00 zustorf: hl. abend-gottesdienst auf dem Sportplatzgelände

musikalische gestaltung Strogentaler bläser Anmeldung er-
forderlich

22:00 Christmette Anmeldung erforderlich
Fr. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten, Kollekte

für adveniat
8:30 zustorf: Festgottesdienst, Anmeldung erforderlich, amt f. †

Vater, Onkel u. tanten, Cousine u. Cousin v. Josef Schwarz-
bözl

10:00 Festgottesdienst Anmeldung erforderlich
18:00 Weihnachtsvesper 
Sa. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
8:30 Festgottesdienst
10:00 zustorf: Patroziniumsgottesdienst Anmeldung erforderlich,

amt f. † ehem., Vater, Opa v. hilde gottschaller m. Fam. u. f.
† elt. u. großelt. v. helmut Wieland m. Fam.

So. 27.12. Fest der heiligen Familie
8:30 zustorf: euChariStieFeier Anmeldung erforderlich
10:00 euChariStieFeier, amt f. † elt., Schwiegerelt. u. zwei brüder

v. Leni reiner

Markt Wartenberg
Pfarrkinderhaus – Tag der offenen Tür wird ersetzt

aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen risiken
haben wir uns trägerübergreifen entschlossen, den tag der offenen
tür zu ersetzen. zum beispiel durch verschiedenste infomaterialien
auf der homepage, dem angebot von Online-Konferenzen oder te-
lefonsprechstunden.
alle informationen, materialien und termine werden ab spätestens

ende Januar auf der homepage des jeweiligen trägers zu finden
sein. Die Links dazu sind auf der internetseite des markt Warten-
berg, unter Soziales & bildung, hinterlegt. 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 16.12. hl. Sturmius, abt
15:30 Klinik: evang. gottesdienst
Do. 17.12.
19:00 bußgottesdienst mit euChariStieFeier
Fr. 18.12.
19:15 auerbach: euChariStieFeier
So. 20.12. 4. advent
10:00 euChariStieFeier musikalische gestaltung höglinger Stu-

benmusik
Mo. 21.12.
15:30 Seniorenzentrum: Weihnachtsgottesdienst
Do. 24.12. heiliger abend, adveniat Kollekte
8-9:00 beichtgelegenheit
16:00 Christmette Anmeldung erforderlich
17:00 Kinderkrippenfeier Pfarrgarten Anmeldung erforderlich
22:00 Christmette Anmeldung erforderlich
Fr. 25.12. hochfest der geburt des herrn - Weihnachten, adveniat

Kollekte
10:00 Festgottesdienst Anmeldung erforderlich
Sa. 26.12. hl. Stephanus, erster märtyrer
8:30 Festgottesdienst
So. 27.12. Fest der heiligen Familie
10:00 euChariStieFeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche
Mi. 16.12.
10:00 gottesdienst im andachtsraum der Klinik Wartenberg
So. 20.12.
9 uhr bis einbruch der Dunkelheit - Offene Kirche
Do. 24.12. heilig abend
15:00 gottesdienst i. d. Strogenhalle mit Pfarrerin martina Oefele

Anmeldung erforderlich, kann ab dem 15.12. über unsere
homepage www.moosburg-evangelisch.de

17:00 gottesdienst i. d. Strogenhalle mit Pfarrerin martina Oefele
Anmeldung erforderlich, kann ab dem 15.12. über unsere
homepage www.moosburg-evangelisch.de

Fr. 25.12. 1. Weihnachtstag
10:30 gottesdienst mit abendmahl mit Pfarrerin martina Oefele
Do. 31.12. Silvester
15:30 gottesdienst in mariä geburt mit Lektor Carsten Jedam
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Morgen Kinder wird‘ was geben…..
Sparkasse spendet 5.000 Euro für die Kindergärten der Region
Wartenberg

Die Spende der Sparkasse erding – Dorfen für die insgesamt 95 Kin-
dertagesstätten dieser region hat tradition. 500 euro erhält jeder
Kindergarten mit beginn der adventszeit und damit kommen auch
in diesem Jahr insgesamt 47.500 euro den Kindern aus der region
erding zu gute. 
möglich machen diese Spende die vielen PS-Los-Kunden der Spar-
kasse. Durch ihren monatlichen Los-Kauf werden automatisch 25
Cent pro Los für soziale Projekte angespart.
auf eine feierliche Übergabe mit Plätzchen und Punsch musste in
diesem Jahr leider aufgrund der aktuellen Corona Situation verzich-
tet werden. Deshalb brachte martin Wittmann, Leiter der ge-
schäftsstelle Wartenberg den 5.000 euro Scheck - stellvertretend
für alle Kindergärten der region Wartenberg - im Katholischen Kin-
derhaus in Wartenberg einfach persönlich vorbei. Damit alle Kinder
in den genuss von neuen Spielsachen kommen, wird die Summe
unter allen enten, Fröschen, igeln, Spatzen, mäusen und Füchsen
aufgeteilt.

auf dem Foto: martin Wittmann, Leiter geschäftsstelle Wartenberg
und Frau isabell haindl, Leiterin Kath. Kinderhaus Wartenberg
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Seniorenmittagstisch
Aufgrund des fehlenden Angebots bieten wir ab dem 14.12.2020 ein täglich wechselndes „Senioren“ Mittagsgericht an. 

Hotel Gasthof Reiter Bräu
Untere Hauptstraße 4 · 85456 Wartenberg · Tel. 08762 73580 · info@hotel-reiter-braeu.de · www.hotel-reiter-braeu.de
·     Speisepläne sind wöchentlich auf unserer Homepage und dem Mitteilungsblatt von Wartenberg zu entnehmen.
·     Die Speisen können im Restaurant vom Hotel Reiter mittags zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr abgeholt werden.
·     Speisen müssen bis 9:00 vorbestellt werden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.
·     Gegen einen Aufpreis von 5,-€ liefern wir im Ortsgebiet von Wartenberg.
·     Es kann auch für einen kompletten Monat oder mehrere Wochen vorbestellt werden.

                       KW 51: 14.12.-20.12.             KW 52: 21.12.-27.12.                KW 53: 28.12.-03.01.                 KW 1: 4.1.-10.1.
Montag               Fleischbällchen              7,- €       Tiroler Gröstl                   7,- €       Strammer Max              7,- €             Fleischpflanzerl                      7,- €
                           Paprikasoße/Reis                                                                                 Brot/Schinken/Spiegelei/Bratkartoffel        Zwiebelsoße/Kartoffelsalat                 
Dienstag             Käsespätzle                   7,- €       Leberkäs                          7,- €       Nudelauflauf                 7,- €             Linseneintopf                         7,- €
                           Eisbergsalat                                   Kartoffelsalat                                          Speck/Käse/Ei                                            Süßkartoffel/Baguette
Mittwoch            Rindereintopf                7,- €       Kichererbsencurry           7,- €       Kaiserschmarrn             7,- €             Paprikaschnitzel                     7,- €
                           Gemüse/Nudeln/Baguette                 Reis                                                Apfelmus                                           Kartoffelecken
Donnerstag         Penne ...                        7,- €       geschlossen                                   Rindergulasch               8,- €             Penne ..                                  7,- €
                           Bolognese/Salat                                                                                   Semmelknödel                                    Schinkensahnesoße
Freitag                 Lachs m. Brokkoli           7,- €       1/4 Ente                      10,80 €       Gemüsepfandl              7,- €             Seelachs                                7,- €
                           Cous Cous                                    Kartoffelknödel/Blaukraut                      Kartoffel                                            Kartoffel/Gemüse 
Samstag              Gemüseschnitzel          7,- €       Kalbsbraten                 10,80 €       Bratensülze                   7,- €             Rostspieß                              7,- €
                           m. Käse überb. u. Paprikasoße               Spätzle/Karottengemüse                      Bratkartoffel                                       Schwein/Schinken/Käse/Rahmspätzle 
Sonntag              Schweinebraten            7,- €       Bayerisches Schnitzel    8,80 €       Schweinebraten         7,50 €             Rinderroulade                    9,80 €
                           Knödel u. Bayerischkraut                  Kartoffelsalat                                    Knödel/Bayerischkraut                          Kartoffelpüree/Blaukraut

Das Pfarrkinderhaus hat
zum 01.09.2021 
freie Ausbildungsplätze
• Praktikumsstelle für die Ausbildung zur Erzieherin
im ersten Jahr (SPS1)
• Praktikumsstelle für ein freiwilliges soziales Jahr
(FSJ)
Unser Kinderhaus hat zwei Krippengruppen, drei Kin-
dergartengruppen und eine Waldkindergartengruppe.
Das Team des Pfarrkinderhauses freut sich, Ihre Be-
werbung mit Lebenslauf und Zeugnissen entgegenneh-
men zu dürfen. Gerne auch per E-Mail. 
Nähere Auskünfte über unser Pfarrkinderhaus erhal-
ten Sie im Internet auf der Seite des Pfarrverband
Wartenberg unter der Rubrik Einrichtungen. Für Fra-
gen wenden Sie sich gerne telefonisch an die Einrich-
tungsleitung Isabell Haindl. 
Postanschrift: Pfarrkinderhaus, Strogenstraße 19,
85456 Wartenberg
Mail: mariae-geburt.wartenberg@kita.ebmuc.de
Telefonnummer Büro:  08762/5763

Frohe
Weihnachten



pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.    18.12.  Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   19.12.  ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  20.12.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.21.12.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     22.12.   rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Schubert-apotheke, Landshuter Str. 8, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   23.12.   marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   24.12.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Fr.    25.12.  malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, zugspitzstr. 57
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.   26.12.  rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.  27.12.  St. Johannis-apotheke, bahnhofstr. 22, moosburg
                    rosen-apotheke, Oberding, hauptstr. 39
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.28.12.  Paracelsus apotheke, bergstr. 2a, bruckberg
                    Johannes-apotheke, erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.     29.12.   michaeli-apotheke, moosburg, münchener Str. 31
                    apotheke im West erding Park, Johann-auer-Str. 4
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.   30.12.   Sempt-apotheke, erding, gestütring 19
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.   31.12.   ursula-apotheke, Stadtplatz 7, moosburg
                    apotheke am Schönen turm, erding, Landshuter Str. 9
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Fr.        1.1.  Weltrich’sche apotheke, Wartenberg, Obere hauptstr. 4
                      apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Sa.       2.1.  nikolai-apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
So.       3.1.  rivera apotheke, erding, riverastr. 7
                    Vitalis-apotheke, Landshuter Str. 41, taufkirchen/Vils
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mo.     4.1.  marien-apotheke, Weingraben 2, moosburg
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Di.          5.1.   apotheke am erlbach, Vilsheimer Str. 1a, buch am erlbach
                    rathaus-apotheke, erding, Landshuter Str. 2
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
mi.        6.1.   malven apotheke, Freisinger Str. 19, Langenbach
                    Fuchs-apotheke, erding, zugspitzstr. 57
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr
Do.        7.1.   rathaus-apotheke, erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                    apotheke am Flughafen metropolitan Pharmacy, terminal 1,
                      münchen airport Center, ebene 03, täglich 6:30-21 uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen notdienst am Sa./So. 19.12./20.12., versieht

Dr. Tina Jarry, bajuwarenstr. 6, erding, tel. 08122-13341
Den zahnärztlichen notdienst am Do. 24.12., versieht

ZA Matthias Christian Moldan, marktplatz 17-19, markt Schwaben, tel. 08121-6080
Den zahnärztlichen notdienst am Fr. 25.12., versieht

ZÄ Sarah Olze, heilmaierstr. 24, markt Schwaben, tel. 08121-5054
Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 26.12., versieht

Dr. Johannes Hesch, riverastr. 3, erding, tel. 08122-14325
Den zahnärztlichen notdienst am So. 27./Mo. 28.12., versieht

MVZ Zahnärzte Ulrike Neugebauer u. Kollegen, münchener Str. 15, 
erding, tel. 08122-3108

Den zahnärztlichen notdienst am Di. 29./Mi. 30.12., versieht
Medizinische Versorgungszentrum Zahnärzte am Schönen Turm,

Landshuter Str. 9, erding, tel. 08122-9096110
Den zahnärztlichen notdienst am Do. 31.12., versieht

ZÄ Marlene Tonhäuser, am Stadtpark 6, Dorfen, tel. 08081-2201
Den zahnärztlichen notdienst am Fr. 1.1., versieht

Dr. Christoph Puschmann, Kirchlerner Weg 6, taufkirchen (Vils), 
tel. 08084-3834

Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 2./So. 3.1., versieht
Dr. Henriette Langer, erdinger Str. 17a, Dorfen, tel. 08081-1034

Den zahnärztlichen notdienst am Mo. 4./Di. 5.1., versieht
MVZ Zahnärzte am Gesundheitspark Dr. Hecht M.Sc/Schubert,

am mühlgraben 5, erding, tel. 08122-54816
Den zahnärztlichen notdienst am Mi. 6.1., versieht

Dr. Karl-Heinz Müller, Friedrich-Fischer-Str. 7, erding, tel. 08122-14568
Den zahnärztlichen notdienst am Do. 7.1./Fr. 8.1, versieht

Dr. Hanna Lehnertz, raiffeisenstr. 11a, Pastetten, tel. 08124-9093220
Den zahnärztlichen notdienst am Sa. 9./So. 10.1., versieht
Dr. Florian Müller-Stahl, bürgerstr. 2, Poing, tel. 08121-82248

Sprechzeiten: 10 - 12 uhr u. 18 - 19 uhr
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Baugebiet Langenpreising Thenner-See-Straße

Sie planen den Kauf eines Grundstückes in Langenpreising? 
 
Wir helfen Ihnen den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Pro�tieren Sie  
von attraktiven Förderdarlehen und zinsgünstigen Kfw-Förderprogrammen.  
Ihr Team der Geschäftsstelle Langenpreising freut sich auf Ihre Anfragen. 

 
Lassen Sie sich beraten. Telefon 08122 969-0 
www.rberding.de

„Mia 

san für 

Sie do.“

Manuel Schmidt
Leiter der Geschäftsstelle

Sabrina Fischer 
Bau�nanzierungsspezialistin

Sebastian Scheckenhofer 
Kundenberater

Andreas Kargl 
Bau�nanzierungsspezialist

02861 8133 432 
deutsche-glasfaser.de/langenpreising

Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH / Am Kuhm 31 / 46325 Borken

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein  
gutes Neues Jahr!
Servicepunkte Langenpreising

Landgasthaus Lintsche 
St. Stefansplatz 14 
85465 Langenpreising 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Zanklstadl 
Prisostraße 4 
85465 Langenpreising
Öffnungszeiten: 
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Vom 18.12.2020 – 04.01.2021 haben 
unsere Servicepunkte geschlossen.  
Gerne beraten wir Sie in dieser Zeit  
telefonisch unter 02861 8133 432.

Stichtag: 

28.01.2021

Druckerei GERSTNER
Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
und wünschen ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches neuesJahr.

Strogenstr. 56 · 85456 Wartenberg, Tel. 08762/1266 · Fax 1299
www.gerstner-druck.de  ·  e-mail: info@gerstner-druck.de
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